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AGB – Allgemeine GeschäftsbedingungenAGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Art. 1 Allgemeines
Die «Orange Marketing GmbH» ist eine Werbe-
agentur, welche Dienstleistungen für Privatperso-
nen und KMUs im Print- und Onlinebereich anbietet.

Art. 2 Anwendungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen re-
geln die vertraglichen Beziehungen zwischen der 
Agentur «Orange Marketing GmbH», nachfolgend 
«Agentur»  genannt, und dem Auftraggeber, wel-
cher die Dienste der Agentur in Anspruch nimmt.
Sie sind integrierter Bestandteil jedes Auftrages.
Abweichende Bedingungen müssen schriftlich ver-
einbart werden und unter Bezug auf diesen Vertrag 
erfolgen. 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
vollumfänglich für den gesamten Geschäftsbereich 
der Agentur. Die nachstehenden Arbeitsgrund-
sätze und die einschlägigen Honorarordnungen 
gelten für sämtliche Beziehungen zwischen dem 
Auftraggeber und der Agentur. Die Anwendung die-
ser Bestimmungen gilt für alle gegenwärtigen und 
künftigen Leistungen der Agentur gegenüber dem 
Auftraggeber.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers werden nur dann zu einem Vertragsbestand-
teil, wenn die Agentur diesen ausdrücklich schrift-
lich zustimmt. 
Die Agentur behält sich vor, Aufträge abzulehnen, 
die ihren ethischen Grundsätzen nicht entsprechen 
oder welche die Übertretung von gesetzlichen Be-
stimmungen verlangen. Lehnt die Agentur Aufträge 
ab, informiert sie den Auftraggeber innert nützlicher 
Frist.

Art. 3 Vertragsabschluss
Der Vertrag gilt als verbindlich zustande gekom-
men, wenn der Auftraggeber die Auftragserteilung 
schriftlich per E-Mail, SMS/WhatsApp oder Post 
aufgibt. Damit wird automatisch vorausgesetzt, 
dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ge-
lesen und vollumfänglich akzeptiert wurden. 
Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos und gilt 
nicht als Vertragsabschluss.
Sollte ausnahmsweise keine schriftliche Auftrags-
erteilung erfolgt sein, dann kommt der Vertrag zu-
stande, wenn die Agentur mit der Leistungserbrin-
gung beginnt und der Kunde nicht widerspricht.

Art. 4 Offerte
Die Erstofferte, aufgrund ungefährer Angaben 
erstellt, gilt als Richtofferte/Grobofferte. In den 
Offerten nicht enthalten sind Fahrspesen, Mate-
rialkosten, Kosten Dritter und unvorhergesehene 
Zusatzleistungen. Diese werden nach Aufwand zu-
sätzlich verrechnet. Die Preisbindung der Offerten 
der Agentur erlischt nach 30 Tagen.

Art. 5 Treuepflicht
Die Agentur ist als Beauftragte des Auftraggebers 
tätig und wahrt dessen Interessen nach bestem 
Wissen und Gewissen. Die Agentur verpflichtet 
sich, die übertragenen Aufgaben sorgfältig und 
verantwortungsbewusst auszuführen, sowie die 
Geschäftsgeheimnisse vollumfänglich zu wahren. 
Die Agentur verpflichtet sich dem Auftraggeber ge-
genüber zu einer objektiven, auf die Zielsetzungen 
des Auftraggebers ausgerichtete Tätigkeit.

Art. 6 Präsentationen/Exposés
Die Agentur erbringt keine unentgeltlichen Vor-
leistungen, ausgenommen das erste Vorgespräch 
(Briefing). Für die Ausarbeitung von Vorschlägen 
über die geplanten Aktivitäten wird die Agentur dem 
Auftraggeber eine Rechnung stellen. Reisekosten 
sowie Kosten Dritter werden gesondert ausgewie-
sen. Vom Leistungsumfang abweichende Leistun-
gen, welche vom Kunden ausdrücklich gefordert 
werden, verrechnet die Agentur separat. Die Ver-
wendung der präsentierten Vorschläge erfordert die 
schriftliche Zustimmung der Agentur.

Art. 7 Zusatzaufträge
Entstehen bei einem bereits bestätigten Auftrag Zu-
satzaufträge oder Zusatzleistungen, dann werden 
diese, sofern keine anderen Vereinbarungen getrof-
fen wurden, nach Aufwand verrechnet.

Art. 8 Mitwirkungspflicht
Der Auftraggeber unterstützt die Agentur bei der 
Erbringung der vereinbarten Leistungen, anhand 
rechtzeitiger, klarer Instruktionen sowie Weiter-
leitung notwendiger Informationen. Entstehender 
Mehraufwand durch Nichterfüllung der Mitwir-
kungspflicht seitens des Auftraggebers, wird durch 
die Agentur in Rechnung gestellt.

Art. 9 Einschneidende Änderungen
Einschneidende Änderungen werden nach Auf-
wand verrechnet. 

Art. 10 Leistungen Dritter
Die Agentur ist berechtigt, zur Vertragserfüllung 
Dritte beizuziehen. Gegenüber Dritten handelt die 
Agentur stellvertretend im Namen und auf Rech-
nung des Kunden. Soweit die Agentur notwendige 
Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen 
Auftragnehmer/Vertragspartner keine Erfüllungsge-
hilfen der Agentur. Eine Haftung für die Leistungen 
und Arbeitsergebnisse solcher Auftragnehmer/Ver-
tragspartner wird ausgeschlossen.
Fremdarbeiten werden mittels separater Offerte 
durch die jeweiligen Firmen angegeben und ver-
rechnet. 

Art. 11 Gewährleistung
Bei durch den Auftraggeber angelieferte Daten und 
Dokumente, welche der Agentur zur Weiterbearbei-
tung dienen, geht die Agentur davon aus, dass die 
Berechtigung zur Verwendung vorliegt und dement-
sprechend keine Rechte Dritter verletzt werden.

Art. 12 Haftung
Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinaus-
führung oder Werkzeichnungen durch den Auf-
traggeber übernimmt dieser die Verantwortung 
für die Richtigkeit von Bild und Text. Für die vom 
Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Reinausfüh-
rungen oder Werkzeichnungen entfällt jede Haftung 
der Agentur. Für wettbewerbs- oder warenzei-
chen-rechtliche Zulässigkeit und Eintragsfähigkeit 
der Entwürfe haftet die Agentur nicht.
Die Haftung seitens der Agentur beschränkt sich 
auf grobfahrlässiges und/oder vorsätzliches Ver-
schulden. 
In keinem Fall haftet die Agentur für Vermögens- 
und Folgeschäden sowie entgangenem Gewinn.
Schadensansprüche sind auf den Auftragswert be-
schränkt.

Art. 13 Eigentumsvorbehalt
An Entwürfen, graphischen Kompositionen und 
Werkzeichnungen werden ausschliesslich Nut-
zungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentums- 
oder Urheberrechte übertragen. Der Kunde aner-
kennt ausdrücklich das alleinige geistige Eigentum 
der Agentur, insbesondere das Urheberrecht an 
allen im Rahmen der Zusammenarbeit der Agentur 
geschaffenen Leistungen (Konzepte, CI‘s, CD‘s, 
Strategien, Gestaltungsentwürfe, Texte, Bilder, gra-
fische Arbeiten, Fotos, Etiketten, Packungen, Shop-
designs, Markenlogos, usw.). Die Agentur ist nicht 
verpflichtet Dateien, Quelldateien oder Layouts, die 
im Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber 
herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die 
Herausgabe von Computer- oder Quelldaten, so ist 
dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat 
die Agentur dem Auftraggeber Computerdateien zur 
Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger 
ausdrücklicher Zustimmung der Agentur geändert 
oder weitergegeben werden.

Art. 14 Nutzungsrecht
Die Nutzungsrechte der geschaffen Leistungen sind 
zeitlich unbeschränkt und gehen vollumfänglich an 
den Kunden über, soweit dieser seine vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der Agentur erfüllt hat.
Für den Fall einer widerrechtlichen Nutzung des 
geistigen Eigentums der Agentur sowie von Präsen-
tationsvorschlägen schuldet der Kunde eine Kon-
ventionalstrafe von CHF 10‘000.– pro Übertretung. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Scha-
dens bleibt vorbehalten. Durch die Bezahlung der 
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Konventionalstrafe fällt das Verbot der widerrecht-
lichen Nutzung nicht dahin. Die Agentur ist zudem 
berechtigt, die widerrechtliche Nutzung verbieten 
zu lassen.

Art. 15 Daten und Unterlagen
Die Agentur überlässt nach Ausführung des Auf-
trages dem Kunden gegen Entschädigung alle, zur 
Erstellung der Enddaten (Druck) benötigten Daten 
zur eigenen Verwaltung. Die Herausgabe von Daten 
und Unterlagen an den Kunden beinhaltet nicht die 
Freigabe von Nutzungsrechten. 
Die Agentur bewahrt eine Sicherungskopie der 
Kunden-Daten während mindestens einem Jahr 
auf, jedoch ist der Kunde für die sorgfältige Verwal-
tung seiner Daten selber verantwortlich. Bei Verlust 
der Daten, kann der Kunde gegenüber der Agen-
tur keine Ansprüche auf Ersatz der Daten geltend 
machen. Verfügt die Agentur über eine Sicherungs-
kopie, wird dem Kunden, auf dessen Wunsch, eine 
Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt.

Art. 16 Belegmuster
Von allen produzierten Arbeiten werden der Agentur 
1–2 einwandfreie Belege unentgeltlich überlassen. 
Die Agentur ist berechtigt diese Stücke zum Zweck 
der Eigenwerbung zu verwenden.

Art. 17 Zahlungsbedingungen
Wird nichts anderes vereinbart, so gelten folgende 
Zahlungsbedingungen mit jeweils einer Zahlungs-
frist innert 30 Tagen rein netto: 
50% des gesamten Auftragvolumens bei Auftrags-
erteilung. 50% des Auftragvolumens inkl. den ggf. 
restlich angefallenen Kosten nach Endabnahme 
(erst nach der Überweisung werden die Daten zur 
Verfügung gestellt). Bei mehreren Dienstleistungen 
werden Teilrechnungen ausgestellt.
Der Auftraggeber kann während der Zahlungsfrist 
schriftlich und begründet Einwände gegen die 
Rechnung erheben. Unterlässt er dies, gilt sie als 
genehmigt. Hat der Aufraggeber während diesen 30 
Tagen die Rechnung weder bezahlt, noch schriftlich 
begründete Einwände dagegen erhoben, kann die 
Agentur die Leistungen abschalten oder einstellen.
Bei einer verspäteten Zahlung ist die Agentur be-
rechtigt, nach vorgängiger Mahnung und dem er-
folglosen Verstreichen einer Nachfrist, einen Ver-
zugszins in der Höhe von 5% p.a. ab Fälligkeit (10 
Tage nach Rechnungsstellung) zu berechnen.

Art. 18 Auftragsreduzierung oder 
 -annullierung /  
 Vertragsauflösung
Der Vertrag kann jederzeit reduziert oder annulliert 
werden, bereits geleistete Arbeiten werden von der  
Agentur dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 
Wurde die Leistung bereits vollständig erbracht, hat 

die Agentur Anspruch auf den vollen, abgemachten 
Betrag.
Darüber hinaus hat der Kunde die entstandenen 
Unkosten oder Vorleistungen Dritter in vollem Um-
fang zu tragen.

Art. 19 Vertragsdauer
Projektverträge werden in der Regel auf unbe-
stimmte Dauer abgeschlossen und enden betref-
fend einmaliger Leistungen mit der Erfüllung.

Art. 20 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz 
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der üb-
rigen Regelungen nicht. Anstelle der unwirksamen 
oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 
aktuellen gesetzlichen Regelungen in Kraft.
Die Agentur behält sich Änderungen der allgemei-
nen Geschäftsbedingungen jederzeit vor. Diese 
werden dem Kunden schriftlich oder in anderer 
geeigneter Weise, z.B. auf der Website, bekannt 
gegeben, und gelten ohne Widerspruch innert Mo-
natsfrist als genehmigt.

Art. 21 Gerichtsstand
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftrag-
geber und der Agentur ist schweizerisches Recht 
anwendbar. 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist am Sitz 
der Agentur. 
Die Agentur ist darüber hinaus berechtigt, den Kun-
den auch bei jedem anderen zuständigen Gericht 
zu belangen.
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